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Beschlussentwurf

1. Der Sanierungsausschuss beschließt die Aufhebung des Beschlusses des Sanierungsaus-
      schusses vom Januar 1998 zur Vorplanung der Lindenstraße.
2. Der Sanierungsausschuss beschließt, die Vorplanung des Büros DS Architects gem. Variante
    "Allee - 1.1" mit geschätzten Kosten von 954.379,92 Euro zu bestätigen.
3. Der Sanierungsausschuss beschließt die Verwendung von Asphalt und Natursteinmaterial 
    als Straßenbelag in der Lindenstraße als Abweichung vom städtebaulichen Rahmenplan.

Gesetzliche Grundlagen:
Hauptsatzung der Stadt Köthen



Darlegung des Sachverhalts / Begründung
Der Sanierungsausschuss hat in seiner Sitzung im Januar 1998 bereits eine Vorplanung zum 
grundhaften Ausbau der Lindenstraße beschlossen. 
Zum damaligen Zeitpunkt stand noch nicht fest, wann die Planung bauseits umgesetzt werden kann. 
Vielmehr sollte ein Planungsvorlauf geschaffen werden, der die Stadt in die Lage versetzt, bei Be-
willigung von Fördergeldern diese auch zeitnah verausgaben zu können.

Zwischenzeitlich ist die Lindenstraße auch baulich in einem Zustand, der es gebietet, dass ernsthaft 
über einen grundhaften Ausbau nachgedacht werden muss. Deshalb war die vorliegende Vorpanung 
zu überprüfen und entsprechend den heutigen Anforderungen zu überarbeiten.
Die Planung des Jahres 1998 basierte noch auf der sog. "Köthener Bauweise" und nicht auf einer 
Regelbauweise entsprechend Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen 
(RSTO).
Diese Bauweise wurde in Köthen bei einigen Straßenbaumaßnahmen eingesetzt und hat sich 
nach heutiger Abstandsbetrachtung nicht bewährt. Im Weiteren haben sich neue Kenntnisstände 
hinsichtlich der Koordinierung anderer Versorgungsträgermaßnahmen ergeben sowie der Beschluss 
des Stadtrates zur Aufhebung des Zone 30-Gebietes, auf welchem die damalige Planung ausgerichtet 
war.

Der damalige Beschluss des Sanierungsausschusses ist folglich aufzuheben.

Vor diesen Hintergründen musste die Vorplanung überarbeitet werden und wird nunmehr dem 
Sanierungsausschuss durch das Köthener Büro DS Architects Dietmar Sauer vorgestellt und 
zur Beschlussfassung gebracht.

Fortfolgend wird eine Allgemeinführung zur Planvorstellung abgegeben, auf die der Planer in 
seiner Vorstellung detailliert und konkret eingehen wird.

Die Lindenstraße befindet sich im Köthener Stadtzentrum in unmittelbarer Nähe des historischen 
Schlossareals. Sie verläuft in Ost-Westrichtung von der Schlossstraße/Schlossplatz bis zur 
Friedrichstraße mit einer Gesamtlänge von 285 m. Die vorhandenen Straßenquerschnittsbreiten 
variieren zwischen 10 m im Westen und 18 m im Osten.
Der Straßenzug ist dabei von prägenden Plätzen wie Schlossplatz, Brauhausplatz, Neustädter Platz
und Postplatz tangiert. An der Einmündung zur Poststraße befindet sich das historisch wertvolle 
Postgebäude.
Im Straßenzug mussten zwischenzeitlich bis auf einen Altbaum alle übrigen Baumbestände alters-
bedingt beseitigt werden. 

Letzte Verkehrserhebungen aus den Jahren 2004/2005 ergaben Fahrbewegungen mit insgesamt 
5.896 (rd. 6.000) Zählwerten. Davon entfallen 2.297 Fahrbewegungen in Ostrichtung und 3.503 Fahr-
bewegungen in Westrichtung. Der Anteil des Schwerlastverkehrs beträgt hier 1,3 %. Auch die 
Prognoseeinschätzungen über zukünftige Fahrbewegungen in der Lindensraße  im Zusammen-
hang mit dem Anschluss von Köthen an die B 6 n lassen keine Minimierung des Verkehrsauf-
kommens erwarten. Auf Grund dieser anhaltenden Verkehrsintensität verwies die Polizei und 
die untere Verkehrsbehörde in einer gemeinsamen Beratung darauf den zukünftigen Verkehr ohne 
Beeinträchtigung flüssig ablaufen zu lassen und der Planung daher eine Entwurfsgeschwindigkeit 
von 50 km/h zu Grunde zu legen. 
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Weiterhin ist nur in Straßen ohne Verkehrseinschränkung die Einrichtung von separaten Radweg-
anlagen im innerörtlichen Bereich statthaft, in einem Zone-30 Gebiet dürfen Radweganlagen nicht 
vom übrigen fließenden Verkehr getrennt und in einer selbständig separierten Teileinrichtung ge-
führt werden, Radfahrer müssen die Fahrbahn benutzen.

Es werden zwei Planvarianten zur Neugestaltung vorgestellt, die im 
Wesentlichen auf einer durchgehenden Fahrbahnbreite von 6,50 m basieren und auf 
beiden Seiten in den Nebenanlagen hinter der Bordbegrenzung mehr oder weniger 
breite Gehweganlagen vorsehen.
Unterschiede stellen sich durch Bepflanzung in den Nebenanlagen mit Stadtbäumen (einseitig - 
als "Pflanzreihe" oder zweiseitig - als "Allee"), der Einrichtung von separat ein- oder beidseitig 
geführten Radweganlagen sowie der Anordnung von  PKW-Parkstellflächen dar.
Diese zwei Hauptvarianten untergliedern sich in Untervarianten, die sich wiederum in der Anzahl 
von Baumstandorten und Parkstellflächen unterscheiden. Gründe für die weiter untersetzende 
Variantenaufgliederung sind vor allem dem Leitungsbestand der Ver- und Entsorgungsunter-
nehmen und der Einordnung eines Fußgängerüberweges (FGÜ) geschuldet.

Soll ein FGÜ in einem Straßenzug angeordnet werden, gibt der § 26 der StVO mit den dafür 
geltenden  Verwaltungsvorschriften die rechtlichen Maßgabekriterien vor.

Die Einordnung eines FGÜ setzt einerseits eine große Anzahl von Fahrtenbewegungen bei 
gleichzeitig hohem Fußgängerquerungsverkehr voraus, andererseits erfordert die Anordnung 
eines FGÜ auf weiträumigen Abstandsflächen freie Sichtbereiche zur Querungsanlage, die sich 
in der Lindenstraße wiederum nur bei großflächigem Verzicht von Parkstellflächen und 
Baumstandorten erreichen lassen. Dies wird in den weiteren Lageplänen zu den Unter-
varianten durch das Planungsbüro verdeutlicht dargestellt.

Die Vorplanung sieht als Fahrbahnbelag nunmehr Asphalt und ein Natursteinmaterial 
aus rotem Granit im Straßenbereich vor.
Im Sanierungsgebiet wurden bisher als Neumaterialien Granit "Manga" (Marktumfahrung, Ritter-
straße und Brauhausplatz" sowie Granitporphyr in der südlichen Springstraße eingesetzt. 
Granit "Manga" ist ein allseits gespalten und bruchrau hergestellter Großpflasterstein, 
der Granitporphyr ist in der Oberfläche geschnitten und nachgestockt.
Je nach Oberflächenbeschaffenheit des Pflasters und Geschwindigkeit des Fahrzeuges 
werden beim Überrollen des Fahrbahndeckenbelages mehr oder minder hörbare Abroll-
geräusche verursacht. Der Granit "Manga" wurde in geschwindigkeitsreduzierten Zonen-
gebieten verlegt, in das auch der Brauhausplatz nach seiner Fertigstellung integriert ist.
Wie bereits ausgeführt, wird die Lindenstraße auch zukünftig ohne Geschwindigkeitsreduzierung 
frequentiert werden.
Im Fall ein bruchrauen Belagsoberfläche würden zu stark beeinträchtigende Rollgeräusche 
aus dem Fahrverkehr verursacht, so dass es an dieser Stelle nicht empfehlenswert ist, den 
im Brauhausplatz ankommenden Granit "Manga" Stein im Bereich der Lindenstraße fortzuführen.

So empfehlen auch die Polizei und die Untere Verkehrsbehörde, im Zielvorhaben des ange-
strebten Pflastereinsatzes, ein Material mit ebener Oberfläche zu wählen, um so der Fahr-
geräuscheentwicklung besser entgegenwirken zu können.
Asphaltbeläge eignen sich in jedem Fall bevorzugt gegenüber Pflasterdecken, weshalb nach
Abwägung zwischen gestalterischen und Immissionsaspekten sowohl Asphalt als auch 
Naturstein zum Einsatz gelangen soll.
In der Beschlussvorlage werden die Varianten "Allee-1.1 bis Allee-1.3" und die Variante "Baum-
reihe-2" in der Übersicht Lindenstraße Köthen - grundhafter Ausbau den jeweils wichtigsten Bau-
kriterien und Kostenaussagen gegenübergestellt.
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Die Verwaltung schlägt für die weitere Planungsbearbeitung die Variante "Allee - 1.1" 
mit geschätzten Kosten in Höhe von 954.379,92 Euro vor. 
Im bestätigten städtebaulichen Rahmenplan ist als Fahrbahnbelag für die Lindenstraße noch 
Altstadtbetonpflaster enthalten. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit diesem Material bei 
verkehrlichen Belastungen, insbesondere Busverkehr (siehe Bärteichpromenade), sollte von 
der Verwendung hier Abstand genommen werden.
Die Verwendung von Asphalt und Natursteinmaterial für den künftigen Fahrbahnbelag stellt 
somit eine Änderung der Festlegungen des städtebaulichen Rahmenplanes dar und bedarf 
daher der gesonderten Bestätigung des Sanierungsausschusses.

Anlagen: 
Anlage 1                 - Variantengegenüberstellung
Anlage 2                 - Erläuterungsbericht - Seite 1-13
Anlage 3.1 - 3.3.    - Lagepläne Var. Allee 1.1. - 1.3.
Anlage 4                 - Lagepan Var. FGÜ
Anlage 5                 - Lageplan Var. Baumreihe-2
Anlage 6.1 - 6.2     - Rqu.Var. 1 - Schnitt A-A bis B-B
Anlage 7                 - Rqu. Var. 2 - Schnitt A-A
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